
Pflegevertrag für städtische „Grünflachen"

zwischen der Stadt Brück vertreten durch das Amt Brück, Ernst-Thälmann-Straße 59,

14822 Brück vertreten durch den Amtsdirektor, Herrn Mathias Ryll

— nachfolgend Stadt genannt—

und dem Brücker Bürgerverein e.V. vertreten durch den vertretenden Vorstej

Bahnhofstraße 35, 14822 Bruck

— nachfolgend Vertragspartner genannt —

wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Die Stadt ist Eigentümerin der nachstehenden Flächen: Flur 5, Fldritidk-Nr. 244 dei'

Gemarkung Brück und Flur 6, Flurstück-Nr. 62 der Gemarkung•Trebitz: B.e-reich Kleine

Plane, Größe: ca. 6870 m2 (vgl. Kennzeichnung im Lageplan, AhlAde Nr. 1)

Mit dem Vertragspartner ist die hier bezeichnete Fläche vor öit'e 02.08:2e,mit
. ::.:•..

Herrn Lenz vom Amt Brück, besichtigt worden. Dabei wurden die nachfoldend.aufgeführten-Pflegemaßnahmen vereinbart, die von dem VertragoSparthk,:ag.ch seine Mitglieler und den

• • , .. ::::•::::-.
'd›.` II V edurch den Vorstand Beauftragte, übernommen wer en so en:;. eiden ragspartnern ist

bekannt, dass der Gewässerverlauf nichtdem FlurtLicksverlaütehtspricht, und dadurch

Rechte Dritter (u.a. Eigentümern,

werden bzw. betroffen sind. Mit diesen sirìd

zu führen und das scheliche..geergedni

d Bödenverband, Naturschutz) berührt

eh Vertragspartner vorab Gespräche

edie Mäßhahmen einzuholen.

2. Der Vertragspartner übehiret.durch sein6-Mitdfleder ab dem 01.03.2023 gegen eine

Aufwandsentschädeng (Beschluss Br-xx-xxx/23), für die Laufzeit dieses

Vertrages (Merz,DezeMber) die Pfleged.0(.unter Punkt 1 genannten Flächen und führt im
•

Jahr 2023 di,ei;bei der gemethsamen BeSichtigung, vereinbarten Pflegemaßnahmen durch:. .
mind. 1:z5beidseitiges Mäherr cier Böschung auf 2,5 km Länge, im Monat August

,
- Mähen degWanderweges an der Kleinen Plane

- laufhd Sohle •Säubbrn und ggf an einigen Stellen ausschippen

ai:ibstaue an der kleinen Plane reinigen (laufend)

Begleitung Pröjekt der Oberschule Arbeitseinsatz an der Kleinen Plane an 2 Tagen

- Regelmäßide Begehung und Kontrolle, Ausführung kleinerer Arbeiten

:,(Sauderhältung Wanderweg und Sohle v. April - November)
..•

Ogälmäßiges Entfernen von Laub aus der Sohle (ab Oktober)

- Ehtfernung und Entsorgung von Bäumen in der Kleinen Plane, die eine Gefahr für die

Kleine Plane und den WandenNeg darstellen, bis zu einem Stammdurchmesser von 20

cm

- Bäume ab 20 Stammdurchmesser dürfen erst nach Rücksprache der Amtsverwaltung

entfernt werden



- Organisation Arbeitseinsatz des Brücker Bürgervereins e.V. mit Bürgerbeteiligung

3. Es ist nicht gestattet, bauliche oder gestalterische Veränderungen an der unter Punkt 1

genannten Flächen vorzunehmen. Generell verboten ist der Einsatz von Düngemitteln oder

Gifte jeder Art. Die Flächen sind von Ablagerungen jeglicher Art oder Unrat freizuhalten,

d.h. es dürfen keine Ablagerungen durch den Vertragspartner erfolgen. Es d9rfen keine

Kompostplätze eingerichtet werden. Sollte ein Bodenauftrag oder - auffullungen

sein, dad nur zertifiziertes Material eingebracht werden. Die Lieferun st

entsprechende Zertifikate vom Vertragspartner unaufgefordert nachzuweis

4. Für die im Rahmen dieser Vereinbarung durchgeführtert ehrenamtlic

Pflegemaßnahmen besteht für den Vertragspartneu..:,--::....gesetzlicher

Unfallversicherungsschutz bei der Unfallkasse Brandenburg;-•::Müllroser Qhaussee 75,
15236 Frankfurt (Oder). Die Beiträge werden von der Stadt Bri:Wan die Urgallkasse

entrichtet. Entsteht ein gesundheitlicher Schaden bei,der Ausführüh er vereifibrten

Pflegeleistungen, muss der Vertragspartner einen Oprcbgangsarzt kel.$1.1itieren. Der

Vertragspartner wird seine Mitglieder vor Beginn'Ider Är,b0.j:ten aktenkündig schriftlich

unterweisen. Bei den Arbeiten vor Ort ist ständig ein Ertrielfer:::vorzuhalten. Der. .

' ›Vertragspartner stellt sicher 6,  dass r eten durCh—'die Mitglieder eine
persönliche Schutzausrüstung (PSA), entšprecherid der UVV Vorschriften, getragen
wird. Durch den Vertragspartner..,wird sice:rgestalt»trae nur entsprechend befähigte

. -•::.::•:und ausgebildete Mitgliäder diesÄrb iten
mit dän Masciiinen ausführen. Der Nachweis

ist auf Verlangen der Städt orzulegen:

5. Der Brücke(Bür'gerät'ein.yerfügt Libe':'dfe nötige Technik zu Pflege der Kleinen Plane.

Die Stadt übrnimmt keihe::Kosten für Gerätschaften (Rechen, Spaten, Freischneider,
.-.•:-,.:::-

Motorkeffeegen etc.) oder...btwa erforderliche technische Arbeitsmittel und leistet
• ,

keine Aufwe•hdufigsersatz. Arbeitsmittel und Gerätschaften sowie die notwendigen
PSgidie den enierchendenAnforderungen der Unfallverhütungsvorschrift genügen

el iSsen (Unfallveitütungsvorschriften Forsten VSG 4.3), sind von dem

'Vertragspartn.er•j2u stellen .

flegevertrag berührt nicht die Pflichten der Verkehrssicherung seitens der

7. Bei der Durchführung der vereinbarten Pflegemaßnahmen auf der unter Punkt 1.

dieses Pflegevertrages bezeichneten Flachen handelt der Vertragspartner als

Beauftragter der Stadt. Es besteht deshalb Deckungsschutz für Haftpflichtansprüche,

die auf Schäden beruhen, die durch der Vertragspartner in Ausführung seiner auf



diesem Vertrag beruhenden Verrichtung bei Dritten verursacht werden.

Ausgeschlossen sind solche Haftpflichtansprüche, die aus Schäden resultieren, die

der Vertragspartner durch Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Verhalten verursacht hat.

Der Verein sollte für etwaige Haftungsanspruche eine Haftpflichtversicherung

abschließen.

8 Die Stadt haftet nur für Schäden gegenüber Dritten, die aus diesem Pfle40.örtrag
•

bei leichter Fahrlässigkeit auftreten.

9. Dieser Vertrag endet automatisch am 31.12.2023, ohne das es eineübesoril

Kündigung bedarf. Der Pflegevertrag kann von beiden Seiten ohne Angpbe'Von Gründ

jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Ein Anspruch auf Aui70.1üng des noch
. •

offenen Restbetrages besteht bei vorzeitiger Kündigung nicht.:Per Verträgp;partner wird•,•• ,
nach Ablauf des Vertrages der Stadt eine Übersicht zur Verfügii4ßtellen, üs-:•der der. .....

Stundenaufwand für die geleisteten Arbeiten hervorge.

Brück,

Amt Brück für die Stadt Brück

- Ryll Amtsdirektor -

Anlage:

Übe4,cht Ausz4Ftii.istückskarteKPifferenz zum Gewässerverlauf
..

rücker Bürgerverein e.V.

- der vertretende Vorstand —

5e;




